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Kulturrecht
Eine Sammlung kulturrechtlicher Bestimmungen 
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Die Textausgabe umfaßt gesetzliche Bestimmungen, die die verschiedensten 
Gebiete der K u l t u r  betreffen. Sie zeigt in besonders anschaulicher Weise die 
großen Anstrengungen unseres Staates zur Entwicklung der sozialistischen 
Kultur.
Die Sammlung gliedert sich in sechs Abschnitte:

I Staatliche Kulturinstitutionen
II Entwicklung und Förderung der sozialistischen Kultur durch den 

Staat
III Erhaltung und Pflege des nationalen Kulturerbes
IV Förderungsmaßnahmen für den Kulturschaffenden und Schutz seiner 

Rechte
V Kulturverbreitende Institutionen

VI Statuten kultureller Vereinigungen
Diese Textausgabe ist als Arbeitsmittel für alle Kulturfunktionäre im 
Staatsapparat (vom Ministerium für Kultur bis in die örtliche Ebene), in 
den Betrieben. MTS usw. und für sämtliche Bibliotheken und Mitarbeiter 
in den Museen gedacht. Sie enthält die Bestimmungen über die kulturelle 
Massenarbeit und einen recht umfangreichen Abschnitt mit arbeitsrecht- 
iichen, insbesondere lohnrechtlichen Bestimmungen für die Mitarbeiter in
den Bibliotheken.

\
Besonderes Interesse wird diese Gesetzessammlung auch bei den Kultur
schaffenden auf dem Gebiete des Films, des Rundfunks und des Theaters 
finden, denn sie faßt die diesen Kreis betreffenden Bestimmungen über den 
urheberrechtlichen Schutz ihrer Werke, über die speziellen Förderungs
maßnahmen und über die Versorgung im Alter zusammen.
Die Mitarbeiter sämtlicher Verlage, des Films, des Theaters, des Musik
sektors, des Sektors für Bildende Kunst, des Rundfunks und der Artistik 
sowie des Veranstaltungswesens finden in dieser Sammlung alle sie inter
essierenden gesetzlichen Bestimmungen.
Besonders zu begrüßen ist, daß die Statuten des Schriitstellerverbandes, des 
Komponistenverbandes. des Kulturbundes und des Verbandes Bildender 
Künstler mit aufgenommen wurden.
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